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Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Oppositionsrechte
(Änderung des Artikels 93 Abs. 1 des Grundgesetzes)

A. Problem

Das Recht, eine abstrakte Normenkontrolle zu beantragen, hat das Grundgesetz
nur der Bundesregierung, einer Landesregierung oder einem Drittel der Mitglie-
der des Bundestages (ohne Rücksicht auf die Partei- oder Fraktionszugehörig-
keit) verliehen (Artikel 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, § 13 Nr. 6, § 76 ff. BVerfGG). Im
abstrakten Normenkontrollverfahren kann das Bundesverfassungsgericht seine
Rolle als Hüter der Verfassung damit nur wahrnehmen, wenn es im Deutschen
Bundestag eine oppositionelle Minderheit von mindestens einem Drittel seiner
Mitglieder gibt. Diese Voraussetzung ist im Fall einer so genannten großen Ko-
alition typischerweise nicht gegeben. Auch eine zur Bundesregierung „opposi-
tionelle“ Landesregierung fällt als Klägerin aus. Diese Konstellation haben die
Verfassungsgeber nicht vorausgesehen. Eine Schließung dieser Lücke in der
Verfassung durch eine Erweiterung der Klagebefugnis im Wege der Auslegung
ist nicht möglich. Das Bundesverfassungsgericht hat ausgeführt, dass die Be-
stimmung des Kreises der Antragsberechtigten nicht nur technische Bedeutung
hat; sie hängt eng mit dem verfassungsrechtlichen und verfassungspolitischen
Gehalt der Rechtsstreitigkeiten zusammen, die dem Bundesverfassungsgericht
zur Entscheidung zugewiesen sind. Die Antragsberechtigung könne daher nicht
im Wege der Analogie aus Gründen eines vermeintlichen Sachbedürfnisses er-
weitert werden (BVerfGE v. 20. Dezember 1966 – 1 BvF 2/65).
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B. Lösung

Die entsprechenden Vorschriften im Grundgesetz und im Bundesverfassungs-
gerichtsgesetz (BVerfGG) sind zu ändern. Um auch in Legislaturperioden mit
großen Koalitionen überhaupt abstrakte Normenkontrollen durch das Bundes-
verfassungsgericht zu ermöglichen, sollte das Quorum für die Klagebefugnis bei
einem Viertel der Mitglieder des Bundestages liegen, so wie es bereits bei der
Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses gemäß Artikel 44
Abs. 1 des Grundgesetzes geltendes Recht ist.

C. Alternativen

Beibehaltung der geltenden Rechtslage.

D. Kosten

Keine



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 3 – Drucksache 16/126
Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Oppositionsrechte
(Änderung des Artikels 93 Abs. 1 des Grundgesetzes)
Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen; Artikel 79 Abs. 2 des Grund-
gesetzes ist eingehalten:

Artikel 1

Änderung des Grundgesetzes

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
vom 23. Mai 1949 (BGBl. I S. 1), in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten
bereinigten Fassung, das zuletzt durch das Gesetz vom
26. Juli 2002 (BGBl. I S. 2863) geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:

Artikel 93 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

Das Wort „Drittels“ wird durch das Wort „Viertels“ ersetzt.

Artikel 2

Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes

Das Bundesverfassungsgerichtsgesetz in der Fassung
vom 11. August 1993 (BGBl. I S. 1473) zuletzt geändert
durch Artikel 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2004
(BGBl. I S. 339) wird wie folgt geändert

1. In § 13 Nr. 6 wird das Wort „Drittels“ durch das Wort
„Viertels“ ersetzt.

2. In § 76 Abs. 1 wird das Wort „Drittels“ durch das Wort
„Viertels“ ersetzt.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in
Kraft.
Berlin, den 29. November 2005
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Begründung
A. Allgemeines

Das Bundesverfassungsgericht kann seinem grundgesetzlich
vorgesehenen Auftrag zur Kontrolle der Verfassungsbin-
dung des Gesetzgebers im Rahmen des abstrakten Normen-
kontrollverfahrens nur nachkommen, wenn auch während
der durch eine große Koalition gebildeten Regierung der par-
lamentarischen Opposition Klagebefugnis zukommt. Das für
die Klagebefugnis im abstrakten Normenkontrollverfahren
zu erreichende Quorum sollte deshalb auf ein Viertel der
Mitglieder des Bundestages abgesenkt werden. Nur so ist ge-
währleistet, dass die parlamentarische Opposition die Mög-
lichkeit hat, Abstimmungsniederlagen im Deutschen Bun-
destag durch das Bundesverfassungsgericht überprüfen und
gegebenenfalls durch Nichtigerklärung der betreffenden
Rechtsnorm durch das Bundesverfassungsgericht korrigie-
ren zu lassen.

Sowohl das Grundgesetz, als auch die Geschäftsordnung des
Deutschen Bundestages (GOBT) sehen das 1/4-Quorum
bereits an zahlreichen Stellen vor. Nach Artikel 44 GG muss
auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des Bundestages ein
Untersuchungsausschuss eingesetzt werden. Gemäß § 56
Abs. 1 GOBT ist der Deutsche Bundestag auf Antrag eines

Viertels seiner Mitglieder verpflichtet, eine Enquete-Kom-
mission einzusetzen. Gemäß § 70 Abs. 1 Satz 2 GOBT ist
ein federführender Ausschuss auf Verlangen eines Viertels
seiner Mitglieder zur Durchführung einer öffentlichen An-
hörung verpflichtet.

B. Einzelbegründung

Zu Artikel 1

Durch die Änderung in Artikel 93 Abs. 1 Nr. 2 GG ist künf-
tig ein Antrag auf abstrakte Normenkontrolle vor dem Bun-
desverfassungsgericht auch durch ein Viertel der Mitglieder
des Bundestages möglich.

Zu Artikel 2

Durch die Änderungen in § 13 Nr. 6 BVerfGG und § 76
Abs. 1 BVerfGG wird die Änderung in Artikel 93 Abs. 1
Nr. 2 GG verfahrensrechtlich nachvollzogen.

Zu Artikel 3
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